
überhaupt möglich ist (vgl. hierzu BGHZ 168, 64 Rn. 18 ff. = NJW 2006, 2839 [2840 ff.]), kann J nach
Hs. 2 aber auch diese Variante unter denselben Voraussetzungen verweigern.
Die Lieferung eines identischen Ringes würde J 1.800 EUR kosten, also neunmal so viel wie die zu
erzielende Wertsteigerung iHv 200 EUR. Damit ist auch diese Variante absolut unverhältnismäßig.
J kann somit beide Möglichkeiten der Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern.

Ergebnis
M kann weder den richtigen Einsatz des Brillanten noch die Lieferung eines identischen Ringes verlangen.
Ihm bleiben lediglich die sekundären Rechtsbehelfe in § 437 Nr. 2 und 3 BGB.“
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Tamina Preuß, Würzburg*

„Parkfreuden“

Urkundsdelikte, Betrug, Bewusstseinsgrad bei Täuschung, Erschleichen von Leistungen, Miss-
brauch von Ausweispapieren
Fortgeschrittenenklausur
2 Stunden
Gesetzestexte

& SACHVERHALT
Fedor (F) hat die Nase voll davon, in der Würzburger Innenstadt keinen Parkplatz zu
bekommen. Er ärgert sich über die hohen Parkgebühren und die vielen unbesetzten Behinder-
tenparkplätze. Daher leiht er sich den Behindertenparkausweis seines Freundes Ludwig (L)
aus, legt diesen mit einem Passfoto von sich, welches er über das Lichtbild des L legt, unter ein
Kopiergerät und erstellt eine einheitliche Farbkopie. Da das Resultat von guter Qualität ist,
macht sich F – frohen Mutes davon ausgehend, mit der Kopie schon keinen Strafzettel zu
bekommen – auf in die Innenstadt. Er stellt seinen Pkw auf einem unentgeltlich nutzbaren
Behindertenparkplatz, auf dem Nichtausweisinhabern das Parken nicht erlaubt ist, ab, platziert
das erstellte Dokument gut sichtbar hinter die Frontscheibe und geht seines Weges. Die
vorbeikommende Verkehrsüberwachungsbeamtin Vera (V) wirft einen Blick auf den Parkaus-
weis, geht von einem ordnungsgemäßen Berechtigungsschein aus und setzt den Kontrollgang
fort. Hätte F seinen Pkw ohne Behindertenparkausweis abgestellt, hätte V einen Bußgeld-
bescheid ausgestellt. Während der Parkdauer des F kommt der parkwillige Pascal (P) an dem
Parkplatz vorbei und ärgert sich, dass er trotz Behindertenausweis nicht auf seinem Stamm-
parkplatz parken kann.

Zum Dank für die komfortable Parkmöglichkeit will sich F bei L revanchieren, ohne dabei
jedoch seine Finanzen zu sehr zu strapazieren. In einem örtlichen Feinkostladen des Ronald
(R) löst er das auf eine Weinflasche mit aus Frankreich stammendem Wein aufgeklebte Preis-
schild mit der Aufschrift 6 EUR ab und überklebt damit das Preisschild einer Weinflasche mit
Frankenwein, die mit 29 EUR beschriftet ist. Mit dem Frankenwein macht er sich auf den Weg
zur Kasse. Kassiererin Kassandra (K) sieht das Etikett der Flasche und verlangt von F 6 EUR.
Da K eine ambitionierte Weintrinkerin ist, wundert sie sich kurz über den günstigen Preis. In
Anbetracht der langen Schlage, verwirft sie ihre Zweifel jedoch, indem sie annimmt, der Wein
sei im Sonderangebot.

Als F den Laden verlassen hat und sich gerade erneut freut, dass er nicht weit bis zu seinem
ladennahen Parkplatz laufen muss, eilt ihm K, die mittlerweile den Preis des Frankenweins am
Regal kontrolliert und den „Schwindel“ bemerkt hat, mit den Worten „Warten Sie!“ hinterher.
F, der den Wein unbedingt behalten will, stößt die körperlich unterlegene K mit Schwung ins
Geschäft zurück. K gerät ins Schwanken, kann sich aber glücklicherweise an der Ladentheke
abstützen, sodass sie lediglich ein paar Hämatome erleidet.

* Die Verfasserin ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Internationales Strafrecht von Prof. Dr. Frank Peter
Schuster, Mag. iur., an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg tätig und arbeitet an ihrem Promotionsvorhaben aus dem
Themenbereich „Unternehmensinterne Ermittlungen“. Der vorliegende Fall wurde in leicht abgewandelter Form im Sommer-
semester 2012 als Fortgeschrittenenklausur gestellt.
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Wie hat sich F nach dem StGB strafbar gemacht? Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

STRAFBARKEIT DES F

1. TATKOMPLEX: DER BEHINDERTENPARKAUSWEIS

A. STRAFBARKEIT GEM. § 267 I VAR. 1–3 STGB
F könnte sich dadurch, dass er den Behindertenparkausweis des L mit einem Passfoto von sich
derart kopierte, dass eine Farbkopie von guter Qualität entstand und diese hinter die Front-
scheibe seines auf dem Behindertenparkplatz abgestellten Autos legte, wegen Urkundenfäl-
schung nach § 267 I Var. 1–3 StGB strafbar gemacht haben.

Hinweis: Vertretbar ist es auch, die drei Tathandlungen unter getrennten Obersätzen zu prüfen.

I. Objektiver Tatbestand
Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung, die allgemein oder für
Eingeweihte verständlich ist, zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist und
ihren Aussteller erkennen lässt (BGHSt 3, 82 [84 f.]; 4, 284 [285]; Fischer, StGB, 59. Aufl. 2012,
§ 267 Rn. 2). Ein Behindertenparkausweis erfüllt die Merkmale einer Urkunde. Er dient dem
Nachweis einer Parkberechtigung und lässt als Aussteller die Genehmigungsbehörde erken-
nen.

Zu erörtern ist, ob dies auch für die von F erstellte Fotokopie gilt. Bei Fotokopien, die als
Reproduktionen erscheinen, wird Urkundenqualität überwiegend abgelehnt (BGHSt 5, 290
[293]; 24, 140; LK/Zieschang, Leipziger Kommentar StGB, 12. Aufl. 2009, § 267 Rn. 111; aA
Freund JuS 1991, 723; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Heinrich, Strafrecht BT, 2. Aufl.
2009, § 31 Rn. 12). Sie sind keine eigenen Gedankenerklärungen, sondern nur stellvertretende
das Original wiedergebende fremde Gedankenerklärungen. Der Rechtsverkehr spricht nur
Originalen und beglaubigten Kopien Beweiswert zu. Ferner lassen Kopien ihren Aussteller
nicht erkennen: Der Aussteller des Originals will nicht für Kopien eines nicht mehr zu
überblickenden Personenkreises einstehen. Der Ersteller der Kopie ergibt sich nicht aus dem
Schriftstück (LK/Zieschang aaO § 267 Rn. 111).

Hier wird die Reproduktion als Original eingesetzt. In diesen Fällen wird Urkundenqualität
bejaht. Der Aussteller des Originals ist hier dem Rechtsschein nach auch Aussteller der Kopie
(LK/Zieschang aaO § 267 Rn. 113). Ob es auf die Intention des Täters, den Anschein eines
Originals zu erzeugen, ankommt und die Qualität der Reproduktion nur als Indiz für den
Täterwillen herangezogen wird (OLG Stuttgart NJW 2006, 2869 [2870]), oder ob die tatsäch-
liche Verwechslungsgefahr mit dem Original gegeben sein muss (BayObLG NJW 1989, 2553),
kann dahinstehen, da die Reproduktion anscheinend von guter Qualität ist und F davon
ausgeht, er würde „schon keinen Strafzettel bekommen“.

Eine Urkunde ist unecht, wenn der aus ihr hervorgehende und der tatsächliche Aussteller
nicht übereinstimmen. Aussteller ist nach der Geistigkeitstheorie nicht derjenige, der die
Urkunde körperlich hergestellt hat, sondern derjenige, von dem die Urkunde geistig herrührt.
Hier erscheint auf der Farbkopie die Genehmigungsbehörde als Aussteller. Da diese die
Ausstellung nicht veranlasst hat, liegt eine unechte Urkunde vor. Dass F nicht unter einer
Behinderung leidet, ist für die Unechtheit der Urkunde irrelevant, da § 267 StGB nicht die
inhaltliche Wahrheit schützt. „Schriftliche Lügen“ sind lediglich gem. §§ 271, 348 StGB bei
öffentlichen Urkunden und im Spezialfall des § 278 StGB strafbar (LK/Zieschang aaO § 267
Rn. 161).

Hinweis: An dieser Stelle kann bereits auf die zusammengesetzte Urkunde (Ausweis und Lichtbild)
eingegangen werden. Da F aber nicht sein Passfoto auf der Kopie befestigt, sondern eine einheitliche
Kopie erstellt, kommt es hierauf nicht an.

Herstellen ist jedes Hervorbringen einer Urkunde (SK/Hoyer, Systematischer Kommentar
zum StGB, 6. Aufl. 2009, § 267 Rn. 64), unabhängig davon, ob der Täter dies per Hand oder
unter Einsatz technischer Mittel tut. Somit hat F durch die Verwendung des Fotokopierers
eine unechte Urkunde hergestellt. Verfälschen ist die Veränderung des gedanklichen Inhalts in
der Art, dass der geänderte Inhalt nicht mehr von dem scheinbaren Aussteller herrührt (Fischer
aaO § 267 Rn. 33). Zwar können zusammengesetzte Urkunden durch Austausch des Bezugs-
objekts verfälscht werden (BGHSt 16, 94 [95]). Resultat des Verfälschens muss aber immer
eine unechte Urkunde sein (Schönke/Schröder/Cramer/Heine, StGB, 28. Aufl. 2010, § 267

Fotokopien als Urkunden

Unechtheit der Urkunde
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